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Hafenlohr unter www.hafenlohr.de 

 

 

 

04.07.2020  Auslösung des Probealarms 

 

08.07.2020  Abgabeschluss für das nächste Mitteilungsblatt 

    

T E R M I N K A L E N D E R 



GEMEINDEINFORMATION 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates und 
der darauffolgenden Sitzung wurden die 
Geschäftsordnung, die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts, die 
Ausschüsse und deren Besetzung sowie die Vertreter der 
Gemeinde in überörtlichen Gremien beschlossen.  
 
 
Bestellung der Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsausschusses und deren 
Stellvertreter 
 
Im Rechnungsprüfungsausschuss sind, die den 
Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen unter 
Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß 
ihren Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke 
vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). Die Sitze werden 
nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt. 
 
Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner 
Verhinderung auf Vorschlag der Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft ein Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin namentlich bestellt. Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 
Abs. 2 GO). 
 
Die Größe des Ausschusses wurde auf vier Mitglieder 
festgelegt, somit waren vier Mitglieder und vier 
Stellvertreter des Rechnungsprüfungsausschusses zu 
bestellen. 
 
Entsprechend dem Stärkeverhältnis im Gemeinderat und 
dem gewählten Berechnungsverfahren nach Hare-
Niemeyer wurden gewählt: 
 
CSU: Patricia Stein (Stv. Stephan Schneider) und 
Johanna Weis (Stv. Dennis Blackstein), 
FW: Katja Wagner-König (Stv. Hans-Jürgen Pawlicki), 
SPD: Anya Pauli (Stv. Michael Hohe) 
 
Zur Vorsitzenden im Rechnungsprüfungsausschuss 
wurde Anya Pauli gewählt. 
 
 
Bestellung der Mitglieder des Ausschusses für 
Vereinsangelegenheiten, Jugend und Senioren und 
deren Stellvertreter 
 
Entsprechend dem Stärkeverhältnis im Gemeinderat und 
dem gewählten Berechnungsverfahren nach Hare-
Niemeyer wurden gewählt: 
 
CSU: Elisabeth Stahl (Stv. Dennis Blackstein) und  
Karin Lipinski (Stv. Stephan Schneider), 
FW: Manuel Fischer (Stv. Katja Wagner-König),  
SPD: Anya Pauli (Stv. Michael Hohe) 
 
Vorsitzender im Ausschuss für Vereinsangelegenheiten, 
Jugend und Senioren ist Kraft Amtes Bürgermeister 
Thorsten Schwab. 
 
 

 
 
Bestellung der Verbandsräte des Schulverbandes 
Mittelschule Marktheidenfeld 
 
Nach Art. 9 Abs. 3 BaySchFG (Bayerisches 
Schulfinanzierungsgesetz) werden die ersten 
Bürgermeister der am Schulverband beteiligten 
Gemeinden in die Verbandsversammlung entsendet. 
 
Daneben entsenden die Gemeinden, aus denen am 
01.Oktober des jeden Jahres 51 bis 100 Schülerinnen 
und Schüler die Verbandsschule besuchen 
(Verbandsschüler), einen und für jedes weitere 
angefangene Hundert Verbandsschüler nochmals einen 
weiteren Verbandsrat in die Verbandsversammlung. 
 
Aus der Gemeinde Hafenlohr besuchen zum Stichtag 
01.10.2019 insgesamt 23 Verbandsschüler die 
Mittelschule Marktheidenfeld. Die Gemeinde Hafenlohr 
entsendet daher aufgrund der aktuellen Schülerzahlen 
den ersten Bürgermeister in die Verbandsversammlung 
des Schulverbandes Mittelschule Marktheidenfeld. 
 
 
Bestellung der Verbandsräte für den Schulverband 
Hafenlohr 
 
Für die Entsendung der Vertreter in die 
Verbandsversammlung des Schulverbandes Hafenlohr 
gelten die gleichen Vorgaben wie für die 
Verbandsversammlung der Mittelschule Marktheidenfeld. 
 
Zum Stichtag 01.10.2019 besuchen insgesamt 54 
Verbandsschüler aus Hafenlohr den Schulverband 
Hafenlohr. Aus diesem Grund entsendet die Gemeinde 
Hafenlohr neben dem ersten Bürgermeister noch einen 
weiteren Vertreter in die Verbandsversammlung des 
Schulverbandes Hafenlohr. 
 
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass neben dem 
ersten Bürgermeister Thorsten Schwab noch  
Frau Patricia Stein als Vertreterin in die Verbands-
versammlung des Schulverbandes Hafenlohr bestellt 
wird. Als Stellvertreter des ersten Bürgermeisters wurde 
die zweite Bürgermeisterin Frau Elisabeth Stahl und als 
Stellvertreterin von Frau Patricia Stein wurde Frau Anya 
Pauli bestellt. 
 
Bestellung der Mitglieder für die 
Gemeinschaftsversammlung der VGem-
Marktheidenfeld 
 
Über die Zusammensetzung der 
Gemeinschaftsversammlung ist in Art. 6 Abs. 2 der 
Verwaltungsgemeinschaftsordnung folgendes bestimmt: 
 
Die Gemeinschaftsversammlung besteht aus den 
Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Vertreter sind die 
ersten Bürgermeister und je ein Gemeinderatsmitglied; 
für jedes volle Tausend ihrer Einwohner entsenden die 
Mitgliedsgemeinden ein weiteres Mitglied. Die ersten 
Bürgermeister werden im Fall der Verhinderung durch 
ihre Stellvertreter vertreten.  
 
 
 
 



 
 
Die Gemeinde Hafenlohr hat zum Stichtag 31.03.2019 
insgesamt 1.844 Einwohner und somit neben dem ersten 
Bürgermeister zwei weitere Vertreter in der 
Gemeinschaftsversammlung. Die Vertreter in der 
Gemeinschaftsversammlung und ihre Stellvertreter 
werden durch Beschluss des Gemeinderates bestellt. 
 
In seiner Funktion als 1. Bürgermeister ist Thorsten 
Schwab in der Gemeinschaftsversammlung vertreten. 
Seine Stellvertreterin ist 2. Bürgermeisterin Elisabeth 
Stahl. 
Als weitere Vertreter wurden bestellt: 
CSU: Johanna Weis (Stv. Patricia Stein), FW: Guntram 
Leimeister (Stv. Katja Wagner-König) 
 
Beschlussfassung über Verzicht der Kita-Gebühren 
für die Monate April, Mai und Juni 2020 
 
In der derzeitigen Corona-Zeit gelten auch in den 
Kindertagesstätten besondere Vorschriften. Seit Ende 
März sind die Einrichtungen bayernweit geschlossen, alle 
Kinder die die Einrichtung besuchen dürfen, laufen unter 
der Sonderregelung der „Notbetreuung“. 
Nachdem die „Nicht-Notbetreuungskinder“ die 
Einrichtung nicht besuchen dürfen, müssen die 
Gebühren nach dem geschlossenen Betreuungsvertrag 
eigentlich weiterbezahlt werden. Vom Freistaat Bayern 
bekommen die Träger der Kindergärten die laufenden 
Kosten mit einem Pauschalbetrag für die Monate April, 
Mai und Juni erstattet, Voraussetzung ist der Verzicht auf 
die Kita-Gebühren. Genau dieser Verzicht auf die 
Gebühren wurde vom Gemeinderat nun beschlossen. Die 
Eltern müssen somit für die Zeit in der die Kinder nicht 
die Einrichtung besuchen durften auch keine Gebühren 
zahlen. Bereits entrichtete Beiträge werden entsprechend 
rückerstattet. 
 
 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den 
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in 
 Hafenlohr, Rathaus 
 Windheim, Dorfstraße 

veröffentlicht. 
 
 
Probealarm 
 
Der nächste Probealarm der Sirenen wird am  

 
Samstag, 04.07.2020 

 
von der Leitstelle Würzburg ausgelöst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Würzburg 
bietet regelmäßig für Versicherte im Amtsgebäude der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 
Rentensprechtage an. 
 
Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft 
telefonisch vormittags unter 09391/6007-106 und unter 
Angabe der Versicherungsnummer vereinbart werden. 
 
Zur Beratung wird gebeten, Ausweispapiere 
mitzubringen. Auskünfte für andere Personen können nur 
unter Vorlage einer Vollmacht erteilt werden. 
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Hafenlohr 
erscheint voraussichtlich in der 29. Kalenderwoche 
2020.  
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens 08.07.2020.2020 bei der Gemeinde oder  
der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Zimmer 12, Frau Pfaff, E-Mail: 
Amtsblatt.Hafenlohr@VGem-Marktheidenfeld.de 
abzugeben. 
 
 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Satzung  zur  Regelung  von  Fragen  des  örtlichen

Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde  Hafenlohr  erlässt  aufgrund  der  Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33,

34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz  2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung  für den Frei-

staat  Bayern  (GO) in der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom 22. August  1998  (GVBI.  S. 796,

BayRS  2020-1-1-1),  zuletzt  geändert  durch  § 5 Abs. 2 des Gesetzes  vom 23. Dezember  2019

(GVBI.  S. 737), folgende  Satzung:

§1

Zusammensetzung  des  Gemeinderats

Der  Gemeinderat  besteht  aus dem ehrenamtlichen  ersten  Bürgermeister  (§ 4) und 12 ehren-

amtlichen  Mitgliedern.

§2

Ausschüsse

(1 ) Der  Gemeinderat  bestellt  zur  Mitwirkung  bei der  Erledigung  seiner  Aufgaben

a) einen  Rechnungsprüfungsausschuss,  bestehend  aus vier  Mitgliedern  des Gemein-

derats  sowie

b) einen  beschließenden  Ausschuss  für  Vereinsangelegenheiten,  Jugend  und Senio-

ren, bestehend  aus vier  Mitgliedern  des Gemeinderates  und dem Vorsitzenden.

(2) Den Vorsitz  im Rechnungsprüfungsausschuss  führt  ein vom Gemeinderat  bestimmtes

Ausschussmitglied.  Den Vorsitz  in dem unter  b, genannten  Ausschuss  führt  der  erste  Bür-

germeister,  einer  seiner  Stellvertreter  oder  ein vom ersten  Bürgermeister  bestimmtes  Ge-

meinderatsmitglied.

(3) Das Aufgabengebiet  der  Ausschüsse  im Einzelnen  ergibt  sich aus der  Geschäffsordnung,

soweit  es nicht  durch  gesetzliche  Bestimmungen  festgelegt  ist.

§3

Tätigkeit  der  ehrenamtlichen  GemeinderatsmitgIieder;

Entschädigung;

(1) IDie  Tätigkeit  der  ehrenamtlichen  Gemeinderatsmitglieder  erstreckt  sich auf  die Mitwir-

kung bei den Beratungen  und Entscheidungen  des Gemeinderats  und seiner  Ausschüsse.
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2Außerdem  können  einzelnen  Mitgliedern  besondere  Verwaltungs-  und Überwachungsbe-

fugnisse  nach näherer  Vorschrift  der  Geschäftsordnung  übertragen  werden.

(2) Die ehrenamtlichen  Gemeinderatsmitglieder  erhalten  für  ihre Tätigkeit  als Entschädigung

einen  Pauschalbetrag  ein Sitzungsgeld  von  je 25 € für  die notwendige  Teilnahme  an Sitzun-

gen des Gemeinderats  oder  eines  Ausschusses.  Für Gemeinderatsmitglieder,  die das

Ratsinformationssystem  nutzen  wird  zusätzlich  eine IT-Pauschale  von 5 € je Sitzung  ge-

währt.

(3) IGemeinderatsmitgIieder,  die Arbeitnehmer  oder  Arbeitnehmerinnen  sind, haben  außer-

dem  Anspruch  auf  Ersatz  des ihnen  entstandenen  nachgewiesenen  Verdienstausfalls.  Die

Ersatzleistungen  nach  diesem  Absatz  werden  nur auf  Antrag  gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen  GemeinderatsmitgIieder  erhalten  für  auswärtige  Tätigkeit  Reisekos-

ten und Tagegelder  nach  den Bestimmungen  des Bayerischen  Reisekostengesetzes.

§4

Erster  Bürgermeister

Der  erste  Bürgermeister  ist Ehrenbeamter.

§5

Weitere  Bürgermeister  und  Bürgermeisterinnen

Die zweite  Bürgermeisterin  und die dritte  Bürgermeisterin  sind Ehrenbeamtin.

§6

Inkrafftreten

"Diese  Satzung  tritt am 01.05.2020  in Kraft. 2G1eichzeitig  tritt  die Satzung  zur  Regelung  von

Fragen  des örtlichen  Gemeindeverfassungsrechts  vom 08.07.2014  außer  Kraft.

Hafenlohr,  03.06.2020

GEMEINDE  HAFENLOHR

'&io(  p4
Thorsten  Schwab

1. Bürgermeister
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VERSCHIEDENES 
 

 
 
 

Zuhause gesucht? 

M assives 5-Zi Einfamilienhaus, Bj. 1954, Hafenlohr 
Siedlung, 120 qm Wfl, 640 qm Grund, Kauf oder M iete.  

ZH Viessmann, Neue Fenster, hohe Räume, t rockene 
Vorrats- und Arbeitsräume im Keller, 
Aufsparrendämmung PU/ Tonziegel, atmungsakt iver 
Isolierputz, Zisterne, Doppelgarage mit  M ontagegrube, 
Werkstat t , u.v.m..  

Kaufpreis 287.000 € 

Bewerbung per E-M ail (dhpaf@web.de) oder Briefpost 
an H. Fischer, Gartenstraße 16.  
Diskrete Lagebegutachtung vorab nur von der Straße  
aus (! ! ! ) erwünscht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind eine junge, dreiköpfige Familie aus 

Hafenlohr und träumen von einem Grundstück im 

Grünen in Hafenlohr, Windheim oder Bergrothenfels 

zum Kauf oder zur Pacht, in dem wir in einem 

sogenannten tiny house leben möchten. Es kann 

auch schon bebaut oder teilbebaut sein und hat 

idealerweise einen Baumbestand. Wenn Sie uns 

kennen lernen möchten, melden Sie sich bitte  

unter 0176 84215889. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





 

FERIENPROGRAMM 2020 - ABSAGE 

Eine Aktion der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld e.V. 

gefördert durch den Kreisjugendring Main-Spessart 
 

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Erziehungsberechtigten, 

aufgrund der Corona-Pandemie wird es dieses Jahr leider kein Ferienprogramm der 
Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld geben. 

Dies haben die Bürgermeister*innen der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld gemeinsam 
beschlossen, da die aktuelle Situation besondere Vorsorge erfordert und gleichzeitig jegliche 
Planungssicherheit fehlt. 

Eine Wiederaufnahme des gemeinsamen Ferienprogramms erfolgt im Jahr 2021, sofern gesundheits-
politische bzw. ordnungsrechtliche Auflagen dies zulassen. 

Nichtsdestotrotz werden wir unser Bestes geben, im Rahmen der Möglichkeiten 

kurzfristig einige kleinere Angebote zu ermöglichen, um die Sommerferien 2020 etwas 
abwechslungsreicher zu gestalten - diese werden dann online veröffentlicht.  

Natürlich informieren wir Euch rechtzeitig darüber! 

Vielen Dank für Euer Verständnis! 

Alles Gute wünschen Euch alle 14 Gemeinden 
der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld 

Ansprechpartnerinnen in der VG Marktheidenfeld: Nicole Meyer und Selina Hörning 
ferienprogramm@vgem-marktheidenfeld.de; 09391/6007-101 

 

 

 

 

mailto:ferienprogramm@vgem-marktheidenfeld.de
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Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung in einem krisenfesten Beruf? 
Bewerben Sie sich zur Ausbildung in unserer Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung  
oder in der Berufsfachschule für Kinderpflege!  

Staatliches Berufliches Schulzentrum Kitzingen-Ochsenfurt,  
Pestalozzistraße 4, 97199 Ochsenfurt,   
Für Ihre Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 09331 9813-0. 
 

Wir machen Sie fit für Ihre berufliche Zukunft mit einer Berufsausbildung als 
„Helfer/-in für Ernährung und Versorgung“ (2 Jahre Vollzeit) oder „Assistent/Assistentin für Ernäh-
rung und Versorgung“ (3 Jahre Vollzeit). 

Ein Arbeitsplatz in einer Sozialstation, im Seniorenheim, im Krankenhaus, im Privathaushalt oder in 
der Gastronomie oder Hotellerie warten auf Sie. 

Eingangsvoraussetzung: Abschluss der Mittelschule oder Realschule oder einer Förderschule 

Ihre Anmeldung - Notwendige Unterlagen? (Bitte verzichten Sie zugunsten des Umweltschutzes auf 
Bewerbungsmappen und Plastikhüllen!)  

 Aktueller tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild 
 Kopie des Zwischenzeugnisses oder Abschlusszeugnisses der zuletzt besuchten Schule 
 Anmeldeformular (online verfügbar auf der Homepage www.bs-kt-och.de) 
 Nachweis des Masernimpfschutzes 

Zusätzliches Ziel: mittlerer Schulabschluss  

Eine anschließende Weiterbildung als Betriebswirt/-in für Ernährungs-und Versorgungsmanage-
ment ermöglicht Ihnen, in einer Einrichtung eine Organisations- und Führungsaufgabe zu übernehmen. 
 

Wenn Sie eine neue berufliche Herausforderung oder eine zukunftssichere Berufsausbildung in ei-
nem sozialen Beruf suchen, kommen Sie zu uns!  

Sie können in Kindergärten, Kinderkrippen, Horten oder Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung oder auch im Privathaushalt arbeiten oder eine Ausbildung in einem Gesundheits- und Pflege-
beruf anschließen. 
 

Als „Kinderpfleger/-in“ (2 Jahre Vollzeit) finden Sie einen Arbeitsplatz in der Betreuung von Säuglin-
gen, Kindern und Jugendlichen. 

Eingangsvoraussetzung: Abschluss der Mittelschule oder Realschule 
Ihre Anmeldung – Notwendige Unterlagen: (Bitte verzichten Sie zugunsten des Umweltschutzes auf Be-
werbungsmappen und Plastikhüllen!) 
 

 Kurzes Motivationsschreiben 
 Aktueller tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild 
 Kopie des Zwischenzeugnisses oder Abschlusszeugnisses der zuletzt besuchten Schule 
 Nach Möglichkeit eine Bestätigung über ein einwöchiges Praktikum in einem Kindergarten  
 Anmeldeformular (online verfügbar auf der Homepage www.bs-kt-och.de) 
 Nachweis des Masernimpfschutzes 

Zusätzliches Ziel: mittlerer Schulabschluss   
Nach einer anschließenden Weiterbildung als Erzieher/-in können Sie Leitungsaufgaben überneh-
men. 

Ihre Anmeldung senden Sie bitte auf dem Postweg oder persönlich, gerne auch per E-Mail an 
verwaltung@bsz-kt-och.de. 
 

BERUFSFACHSCHULEN OCHSENFURT 
ANMELDUNGEN FÜR DAS SCHULJAHR 2020-21 
 

http://www.bs-kt-och.de/
http://www.bs-kt-och.de/
mailto:verwaltung@bsz-kt-och.de


 

 

 

 

 

 

 



seit 1890

Kreative Malertechniken

Putz & Trockenbau

Fassadenschichtungen

Wärmedämmung

Gerüstbau

Tapezierarbeiten

Lackierarbeiten 

Malerbetrieb Bilz & Tüncher Atelier Anette Helmer  Hauptstraße 70  97840 Hafenlohr 

Tel: 09391-81235 -- Fax: 09391-912233 -- Anette Helmer Mobil: 0160-97526362 -- E-Mail: maler-j.bilz@t-online.de -- E-Mail: ah.tuencher-atelier@gmx.de 

Web: https://malerbetrieb-bilz.de 

Tradition verpflichtet! Malerbetrieb seit 1890

TÜNCHER ATELIER 

Sie finden in meinen Atelier jede Menge kreative Ideen, 

handgefertigte Unikate und restaurierte Vintage Kleinmöbel. 

Dekorative Unikate für Haus & Garten

Auftragsarbeiten für Möbelanstriche

Wohn- Stil- Farbberatung

Vintage Möbel

Wandgestaltung & Leinwandbilder 

Das Leitmotiv unseres Malerbetriebs basiert auf Tradition und Qualität in der Beratung 

und Ausführung unserer handwerklichen Tätigkeiten. Wir verarbeiten ausschließlich 

hochwertige Produkte und garantieren eine fachgerechte Umsetzung vor Ort. 

Kreative Malertechniken

Putz & Trockenbau

Fassadenbeschichtungen

Wärmedämmung

Gerüstbau

Tapezierarbeiten

Lackierarbeiten 

Malerbetrieb Bilz & Tüncher Atelier Anette Helmer  Hauptstraße 70  97840 Hafenlohr 

Tel: 09391-81235 -- Fax: 09391-912233 -- Anette Helmer Mobil: 0160-97526362 -- E-Mail: maler-j.bilz@t-online.de -- E-Mail: ah.tuencher-atelier@gmx.de 

Web: https://malerbetrieb-bilz.de 

Tradition verpflichtet! Malerbetrieb seit 1890

TÜNCHER ATELIER 

Sie finden in meinen Atelier jede Menge kreative Ideen, 

handgefertigte Unikate und restaurierte Vintage Kleinmöbel. 

Dekorative Unikate für Haus & Garten

Auftragsarbeiten für Möbelanstriche

Wohn- Stil- Farbberatung

Vintage Möbel

Wandgestaltung & Leinwandbilder 

Das Leitmotiv unseres Malerbetriebs basiert auf Tradition und Qualität in der Beratung 

und Ausführung unserer handwerklichen Tätigkeiten. Wir verarbeiten ausschließlich 

hochwertige Produkte und garantieren eine fachgerechte Umsetzung vor Ort. 


